
Gesetze

§41
(1) Die Sekretäre der Räte leiten das ihnen vom Rat über

tragene Aufgabengebiet.
(2) Die Sekretäre der Räte organisieren insbesondere die Un

terstützung der Volksvertretung, der ständigen und zeitweiligen 
Kommissionen und der Abgeordneten durch alle Mitglieder des 
Rates und durch die Fachorgane.

(3) Die Sekretäre der Räte sind für die ordnungsgemäße Ar
beitsweise des Rates verantwortlich. Sie haben die enge Zusam
menarbeit der Fachorgane mit der Bevölkerung zu gewährleisten 
und für die ständige Verbesserung der Arbeitsweise und Arbeits
methoden des Rates und seiner Fachorgane zu sorgen.

(4) Die Sekretäre der Räte haben das Recht, den Leitern der 
ihnen unterstellten Organe Weisungen zu erteilen.

§42
Die weiteren Mitglieder der Räte haben die ihnen vom Rat 

übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Sie sind insbesondere ver
pflichtet, die Arbeit des Rates durch die Anwendung der Kennt
nisse und Erfahrungen aus ihrer gesellschaftlichen und beruf
lichen Tätigkeit in enger Verbindung mit der Bevölkerung zu 
verbessern.

§43
Die Vorbereitung, Einberufung und Durchführung der Sitzun

gen der Räte und die Tätigkeit der Mitglieder der Räte sind im 
einzelnen durch Arbeitsordnungen der Räte zu regeln.

Abschnitt IV 
Die Fachorgane der örtlichen Räte 

§44
(1) Die Fachorgane der Räte unterstehen dem Rat.
(2) In der Regel sind sie doppelt unterstellt, indem sie außer 

dem Rat in solchen Fragen, die eine einheitliche zentrale Rege
lung zwingend erfordern, dem zuständigen Fachorgan des höhe
ren Rates beziehungsweise dem fachlich zuständigen zentralen 
staatlichen Organ unterstehen.

§45
Die Fachorgane der Räte haben in ihrer Tätigkeit eng mit der 

Bevölkerung zusammenzuarbeiten.
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